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2. Bürgermeisterin Elisabeth Dörrenberg eröffnet um 17:03 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Bau- und Ortsplanungsausschusses. Sie begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungs-
gemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Bau- und Ortsplanungsausschusses fest. 
 

 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

TOP  1 Genehmigung von öffentlichen Sitzungsniederschriften 
 
 

Beschluss: 
 
Das Protokoll der öffentlichen Sitzung des Bau- und Ortsplanungsausschusses vom  
12. Januar 2021 wird wie folgt geändert: 
 

TOP 5:  
Verlängerung der Satzung der Gemeinde Tutzing über eine Veränderungssperre 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 91 „Seeuferbereich“, Teilbebau-
ungsplan 4, Fl. Nrn. 176 und 177 der Gemarkung Tutzing 
 
Im ersten Satz wird das Wort „Gemeinderat“ durch „Bau- und Ortsplanungsausschuss“ 
ersetzt. 

 
 

Unter Einbeziehung der vorbenannten Änderung genehmigt der Bau- und Ortsplanungsaus-
schuss die öffentliche Niederschrift zur Sitzung des Bau- und Ortsplanungsausschusses vom 
12. Januar 2021.  
 
einstimmig beschlossen Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10   
 
 
 

TOP  2 
Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen Sitzung gefassten  
Beschlüsse 

 
 

Frau 2. Bürgermeisterin Dörrenberg gibt bekannt, dass in der nichtöffentlichen Sitzung des 
Bau- und Ortsplanungsausschusses vom 12. Januar 2021 keine Beschlüsse gefasst wurden, 
die zur Veröffentlichung geeignet sind.  
 
zur Kenntnis genommen  
 
 
 

TOP  3 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 „westlich der Bernrieder Straße“ 
Teilbereich 1, Neuordnung Nordost, Fl. Nr. 691/10 Teil, Gemarkung Tutzing; 
Billigungsbeschluss 

 
 

Beschluss: 
 
Der Bau- und Ortsplanungsausschuss fasst folgende Beschlüsse: 
 
 



Sitzung des  
Bau- und Ortsplanungsausschusses vom 09.02.2021  Seite 5 von 20 

1.   Der Bau- und Ortsplanungsausschuss billigt den ausgearbeiteten Entwurf der   
      3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 „Westlich der Bernrieder Straße“,  
 Teilbereich 1, Neuordnung Nordost, Fl. Nr. 691/10 Teil, Gemarkung Tutzing samt  
    Begründung in der Fassung vom 09. Februar 2021. 
 
2.   Die Verwaltung wird beauftragt, das Auslegungsverfahren nach § 13a i.V.m.  
      § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
 
3.   Auf der Grundlage der vorliegenden naturfachlichen und artenschutzrechtlichen  
      Baumbegutachtung vom 08. Februar 2021 und im Vorgriff auf die anhängige  
      Änderung des Bebauungsplanes, erteilt der Bau- und Ortsplanungsausschuss eine  
      isolierte Befreiung von der Festsetzung II. 7. (Pflanzenschutz und Pflanzgebot) des  
      rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 39 zur Fällung der bestehenden Baumgruppe  
      „B“ im nordöstlichen Bereich des Flurstückes. Eine Ersatzpflanzung ist auf dem  
 Firmengelände durchzuführen. Der Standort der Ersatzpflanzung ist einvernehmlich mit  
 der Gemeinde abzuklären. 
 
einstimmig beschlossen Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10   
 
 

 

TOP  4 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 78 "Ortszentrum Tutzing",  
Teilbebauungsplan 10, "Feuerwehrhaus Tutzing", Fl. Nrn. 422 und 422/20, 
Gemarkung Tutzing; Billigungsbeschluss 

 
 
Beschluss: 
 
Der Bau- und Ortsplanungsausschuss billigt den ausgearbeiteten Entwurf des Bebauungs-
planes Nr. 78 „Ortszentrum Tutzing“, Teilbebauungsplan 10 „Feuerwehrhaus Tutzing“, 
Fl. Nrn. 422 und 422/20 der Gemarkung Tutzing samt Begründung in der Fassung vom  
09. Februar 2021. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Auslegungsverfahren nach § 13a i.V.m. § 3 Abs. 2 und  
§ 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
einstimmig beschlossen Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10   
 
 

 

TOP  5 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 46 "Tutzing Nordwest - östlich der 
Traubinger Straße", Teilbebauungsplan 9, "Ludwig-Behr- / Bockmayrstraße", 
Fl. Nr. 259/11; Billigungsbeschluss 

 
 
Beschluss: 
 
Der Bau- und Ortsplanungsausschuss billigt den ausgearbeiteten Entwurf zur 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 46 „Tutzing Nordwest – östlich der Traubinger Straße“, Teilbebau-
ungsplan 9 „Ludwig-Behr-/ Bockmayrstraße“, Fl. Nr. 259/11 der Gemarkung Tutzing samt 
Begründung in der Fassung vom 09. Februar 2021. 
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Die Verwaltung wird beauftragt, das Auslegungsverfahren nach § 13a i.V.m. § 3 Abs. 2 und  
§ 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
einstimmig beschlossen Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10   

 
 
 

TOP  6 

2. Änderung des Bebauungsplan Nr. 45 „Tutzing Nordwest – westlich  
der Traubinger Straße", Teilbebauungsplan 3 „zwischen Benediktenweg  
und Traubinger Straße“ für die Fl. Nrn. 335/2, 335/6, 331/2, 331/1 und 331; 
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 

 
 
Beschluss: 
 
Behandlung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen: 
 
Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung in der Fassung vom 24. Juni 2020 lag in  
der Zeit vom 13. August 2020 bis einschließlich 14. September 2020 im Rathaus der 
Gemeinde Tutzing öffentlich aus (§ 13a i.V.m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB). 
 
Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange durchgeführt. Die während der genannten Frist eingegangenen Stellungnahmen 
werden gem. § 1 Abs. 7 BauGB folgender Abwägung unterzogen: 
 

 
Folgende Behörden / Träger öffentlicher Belange brachten keine Anregungen oder  
Bedenken vor: 

 
 Landratsamt Starnberg, Verkehrswesen (Schreiben vom 16.09.2020) 

 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (Schreiben vom 15.09.2020) 

 Landratsamt Starnberg, Umweltschutz (Schreiben vom 14.09.2020) 

 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG (Schreiben vom 31.08.2020) 

 Landratsamt Starnberg, Technischer Umweltschutz und Abfallwirtschaft               
(Schreiben vom 31.08.2020) 
 

 Gemeinde Tutzing, Liegenschaften und Verkehr (Schreiben vom 13.08.2020) 

 Gemeinde Tutzing, Wasserwerk (Schreiben vom 10.08.2020) 

 Energienetz Bayern GmbH & Co. KG (Schreiben vom 11.08.2020) 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange: 
 
 

AWISTA Starnberg, Schreiben vom 09.09.2020 
 

 
Um eine ordnungsgemäße und dauerhafte 
Abfallentsorgung durch dreiachsige Abfall-
sammelfahrzeuge zu gewährleisten, weisen 
wir darauf hin, dass die Bereitstellung aller 
Behälter im Holsystem am nächsten befahr-
baren öffentlichen Verkehrsraum hier 
"Traubinger Straße" erfolgen muss (vgl. § 13 
a Abs. 4 Pkt. 6 Abfallwirtschaftssatzung). 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und in der weiteren Planung berücksichtigt. 

 
 
Abwasserverband Starnberger See, Schreiben vom 07.09.2020 
 

 
Im vorliegenden Bebauungsplanverfahren ist 
ausschließlich das Flurstück 331 durch in 
der „Traubinger Straße" liegende Schmutz- 
und Niederschlagswasserkanäle des  
Abwasserverbandes abwassertechnisch 
erschlossen. 
Auch die jeweiligen Hausanschlusskontroll-
schächte sind bereits auf dem FI. Stck. 331 
errichtet. 
Eine abwassertechnische Erschließung der 
anderen Flurstücke könnte zum Beispiel 
durch erforderliche Grunddienstbarkeiten 
dargestellt werden; diese liegen dem Ab-
wasserverband jedoch nicht vor. 
Die entsprechenden Planunterlagen zur Ge-
nehmigung des Entwässerungsplans der 
Einzelbauvorhaben sind beim AV Starnber-
ger See gesondert einzureichen. Im Rahmen 
der hier beschriebenen Stellungnahme zum 
Bebauungsplan wird die Anschlusssicherheit 
beurteilt, die Prüfung des Entwässerungs-
plans wird dadurch nicht ersetzt und muss 
noch erfolgen. 

 
Unter Hinweise wird aufgenommen: „Zur 
Sicherung der Erschließung in Bezug auf die 
Abführung von Schmutz- und Nieder-
schlagswasser sind die Grundstücke an den 
Schmutzwasserkanal bzw. an den Nieder-
schlagswasserkanal des Abwasserverban-
des Starnberger See anzuschließen. Soweit 
Grundstücke im Plangebiet nicht unmittelbar 
an eine öffentliche Straße mit verlegtem 
Schmutzwasserkanal bzw. Niederschlags-
wasserkanal des Abwasserverbandes anlie-
gen, hat der Bauwerber für den Anschluss 
an die entsprechenden Kanäle des Abwas-
serverbandes Sorge zu tragen. Dies gilt 
auch für die dingliche Sicherung entspre-
chender Leitungen bei der Inanspruchnahme 
fremder Grundstücke. Ist beabsichtigt, Nie-
derschlagswasser auf dem Baugrundstück 
zu versickern, hat der Bauwerber zuvor die 
Zulässigkeit einer entsprechenden Versicke-
rung gegenüber dem Landratsamt Starnberg 
und dem Wasserwirtschaftsamt nachzuwei-
sen. Anfallendes Schmutzwasser ist in die 
Schmutzwasserkanäle des Abwasserver-
bandes Starnberger See einzuleiten; Nie-
derschlags-, Drain- und Trinkwasser dürfen 
nicht in den Schmutzwasserkanal des Ab-
wasserverbandes Starnberger See eingelei-
tet werden. Wird im Zuge der Baumaßnah-
men Quell- und Schichtenwasser angetrof-
fen, darf dieses Wasser nicht in die Kanäle 
des Abwasserverbandes Starnberger See 
eingeleitet werden. In diesem Fall ist unver-
züglich unter Vorlage eines Entwässerungs-
konzeptes das Wasserwirtschaftsamt Weil-
heim einzuschalten und der Bau solange zu 
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unterbrechen, bis die erforderlichen wasser-
rechtlichen wie auch zivilrechtlichen (etwaige 
Grunddienstbarkeiten) Genehmigungen zur 
Ableitung des Wassers vorliegen.“ 
 

 

 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim, Schreiben vom 31.08.2020 
 

 
Auf der Planzeichnung liegen die geplanten 
Abstände der Baukörper zur im Bauleitplan-
verfahren festgelegten Waldgrenze zum 
Teil deutlich unter dem notwendigen und in 
diversen Stellungnahmen der Forstbehörde 
(14.06.2012, 21.08.2012, 17.10.2018) ge-
forderten Abstand von ca. 8 m. Dieser Ab-
stand ist jedoch nur in Kombination mit fol-
genden weiteren Auflagen möglich: 
 
- Am Ostrand des Waldes soll ein            

gestufter Waldmantel aus heimischen 
Straucharten und Bäumen von geringer 
Endhöhe wie z. B. Wildobst, Mehl-
beere, Vogelbeere, Weiden, Eibe etc. 
angelegt werden. Ein Mindestabstand 
einer Bebauung zu allen höheren 
Laubbäumen wie Buche von mind. 15 
m ist einzuhalten. 
 

- Ca. 6 – 7 m dieser Abstandsfläche 
können dabei auf den zu schaffenden 
Waldmantel angerechnet werden, d. h. 
ca. 8 m Abstand hat die Bebauung zur 
Waldgrenze = Signatur „bestehende 
Waldfläche im Geltungsbereich“ (Ziffer 
4.2 Festsetzung). 
 

- Einer geringfügigen Überschreitung der 
Baugrenze im Bereich der Hausecken 
wird zugestimmt, sofern die baulichen 
Anlagen in diesem Bereich dergestalt 
verstärkt ausgeführt werden, dass Per-
sonenschäden durch ggf. herabstür-
zende Teile von Baumkronen weitge-
hend ausgeschlossen werden können.“ 

 

 
Zwischen Bauraum und Waldrand müssen 8 
m liegen, die gar nicht oder nur mit Nebenan-
lagen nach § 19.4 BauNVO bebaut werden 
dürfen. 
Nach diesen 8 m schließt ein 7 m breiter, 
höhengestaffelter Waldrand an, der bereits 
zur Waldfläche zählt. Zwischen Bauraum und 
der Waldkante mit hohen Bäumen (Buchen, 
Eichen …) liegen 15 m. 
 
Die Auflagen der Forstbehörde für die Gestal-
tung des Waldrandes werden übernommen: 
 
- Der Waldrand besteht aus Straucharten 

und Bäumen von geringer Endhöhe wie 
z.B. Wildobst, Mehlbeere, Vogelbeere, 
Weiden, Eiben etc. Ein Mindestabstand 
einer Bebauung zu allen höheren Laub-
bäumen (wie z. B. Buche, Eiche) von 
mind. 15 m ist einzuhalten. 
 

- Ca. 7 m dieser Abstandsfläche können 
dabei auf den zu schaffenden Waldman-
tel angerechnet werden. Die Bebauung 
hat 8 m Abstand zur bestehenden Wald-
fläche (Planzeichen 4.2 Festsetzung) 
 

- Einer geringfügigen Überschreitung der 
Baugrenze im Bereich der Hausecken 
wird zugestimmt, sofern die baulichen 
Anlagen ist diesem Bereich verstärkt 
ausführt werden, so dass Personen-
schäden durch herabstürzende Teile von 
Baumkronen ausgeschlossen werden 
können. 
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Bayernwerk Netz GmbH, Schreiben vom 14.09.2020 
 

 
Gegen das Planungsvorhaben bestehen 
keine grundsätzlichen Einwendungen, wenn 
dadurch der Bestand, die Sicherheit und der 
Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt 
werden. 
 
Zur elektrischen Versorgung des geplanten 
Gebietes sind Niederspannungskabel erfor-
derlich. Eine Kabelverlegung ist in der Regel 
nur in Gehwegen, Versorgungsstreifen, Be-
gleitstreifen  
oder Grünstreifen ohne Baumbestand mög-
lich. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis  
genommen. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 

 

 

Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 24.08.2020 
 

 
Im Planungsbereich befinden sich Tele-
kommunikationsanlagen der Deutschen Te-
lekom. 
Deren Bestand und Betrieb müssen weiter-
hin gewährleistet bleiben. Sollten diese An-
lagen von den Baumaßnahmen berührt wer-
den, müssen diese gesichert, verändert oder 
verlegt werden, wobei die Aufwendungen 
der Telekom hierbei so gering wie möglich 
zu halten sind. 
 
Falls im Planungsbereich Verkehrswege, in 
denen sich Telekommunikationsanlagen der 
Deutschen Telekom befinden, entwidmet 
werden, bitten wir gesondert mit uns in Ver-
bindung zu treten. 
 
Sollten Sie im Rahmen dieses Verfahrens 
Lagepläne unserer Telekommunikationsan-
lagen benötigen, können diese angefordert 
werden bei: 
E-Mail: Planauskunft.Sued@telekom.de 
Fax: +49 391 580213737 
Telefon: +49 251 788777701 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis  
genommen. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
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Bund Naturschutz, Schreiben vom 14.09.2020 
 

 
Der BN sieht den Bebauungsplanentwurf 
kritisch. Die Begründung ist in sich nicht 
schlüssig: einerseits wird die Funktion des 
Waldes gelobt und Aufforstungen angeord-
net, andererseits dürfen Gebäude bis 10 m 
vom Waldrand entfernt stehen. Das wird 
nach kurzer Zeit Baumfällungen aufgrund 
Windwurfgefahr nach sich ziehen und 
dadurch den Waldschutz verhindern. Wir 
empfehlen ein stärkeres Abrücken. 
 
Außerdem wird mit dieser Planung eine drit-
te Baureihe eröffnet, die so bestimmt nie 
gedacht war und allen Intentionen einer 
sinnvollen Ortsgestaltung Hohn spricht. 
 
Die Lage der neuen Gebäude am Waldrand 
(wie weit sie auch entfernt sind) erfordert 
einen Vogelschlagschutz. Wir verweisen auf 
unsere Anmerkungen in anderen BPlänen 
und regen eine Berücksichtigung der folgen-
den Links an:  
 
www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_ 
106_vogelschlag_an_glasflächen_ 
vermeiden.pdf 
 
oder der NABU-Ratgeber „Vogeltod an Glas-
flächen“. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der nordwestliche Bereich des B-Plans war 
auch in der Vergangenheit bebaut; der nörd-
liche Bauraum nimmt in etwa die Position 
des Vorgängergebäudes ein. Eine „dritte 
Reihe“ ergibt sich somit nur in Bezug auf die 
in den letzten Jahren entstandene Bebauung 
auf den östlich angrenzenden Grundstücken. 
 
Der Gemeinderat hat sich mit der Frage Po-
sitionierung der Gebäude hinsichtlich der 
Einfügung in das natürliche Gelände, der 
Erschließung sowie der Abstände zur Wald-
kante eingehend beschäftigt. Auch das Amt 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
wurde mehrfach in die planerische Entwick-
lung einbezogen. Der Abstand zwischen 
Gebäude und Wald mit hohen Bäumen wird 
auf Anregung der AELF auf 15 m vergrößert. 
Der vorliegende – im Detail bereits weiter 
entwickelte - Entwurf erfüllt aus Sicht der 
Gemeinde den Anspruch an eine sinnvolle 
Ortsgestaltung. 
 
Die Hinweise zum Vogelschlagschutz wer-
den zur Kenntnis genommen. Die Festset-
zungen zum Artenschutz werden ergänzt: 
Fenster- und Glasflächen > 1 m² je Einzel-
scheibe sind gegen Vogelschlag durch den 
Einsatz von strukturiertem, mattierten oder 
bedruckten Glas zu sichern. Das Anbringen 
von Greifvogelsilhouetten ist nicht geeignet 
um Verluste zu verhindern. Über Eck-
Verglasungen sind auch mit Vogelschutzglas 
unzulässig. 

 
 
Kreisbrandinspektion Starnberg, Schreiben vom 08.09.2020 
 

 
Löschwasserversorgung 
Als Grundschutz bezeichnet man den 
Brandschutz für Wohngebiete, Gewerbege-
biete, Mischgebiete und Industriegebiete 
ohne erhöhtes Sach- und Personenrisiko. 
Der Löschwasserbedarf ist für den Löschbe-
reich in Abhängigkeit von der baulichen Nut-
zung und der Gefahr der Brandausbreitung 
nach dem DVGW-Arbeitsblatt W405 „Bereit-
stellung von Löschwasser durch die öffentli-
che Trinkwasserversorgung“ für eine Lösch-

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 

http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_
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zeit von 2 Stunden zu ermitteln. Der Lösch-
bereich erfasst sämtliche Löschwasserent-
nahmemöglichkeiten in einem Umkreis von 
300m um das Brandobjekt. (Rechtsgrundla-
gen: DVGW-Arbeitsblatt W405, Art.12 Bay-
Bo2008) 
 
Erschließung 
Hinsichtlich der Erschließungssituation  
bestehen keine Bedenken. 
 
Zweiter Flucht- und Rettungsweg 
Hinsichtlich des zweiten Flucht- und  
Rettungsweges bestehen unsererseits 
keine Bedenken. 
 
 

 

Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, Schreiben vom 28.09.2020 
 

 
1. 
Da sich die Wandhöhen auf eine Höhenkote 
bezieht, müssen zwingend die max. zul. Ab-
grabungen geregelt werden. 
 
2. 
Die Ersetzung unter I. Festsetzungen ist 
nach der Präambel und vor den Festsetzun-
gen einzufügen. 
Zudem ist der zu ersetzende Bebauungsplan 
mit seiner Planbezeichnung (1. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 45 - Teilbebau-
ungsplan 3 zwischen Benediktenweg und 
Traubinger Straße) konkret zu benennen. 
Des Weiteren ist die Ergänzung mit der 
Planfassung vom 13.02.2016 noch aufzufüh-
ren, da dieser Bebauungsplan ebenfalls er-
setzt werden soll. 
 
3.  
Da die Festsetzung I. 3.5 zu Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten so bestimmt wie möglich 
sein muss, sollte das räumliche Ausmaß 
(z.B. Breite und Länge eines Weges) konkret 
festgesetzt werden. 
Zudem ist das Fassungsdatum der Richtlinie 
zu ergänzen, um eine unzulässige Dynami-
sierung zu vermeiden. 
 
4. 
Die dem Bebauungsplan zugrunde liegende 
Flurkarte stimmt mit den im Landratsamt vor-
handenen aktuellen Flurkarten nicht überein. 
Insbesondere gibt es die Flur-Nummer 335/2 

 
 
Die Abgrabungen werden auf +/- 1,0 m  
festgesetzt.  
 
 
 
Ersetzungssatz und Planbezeichnung  
werden ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maße des Geh- Fahr- und Leitungsrechts 
werden im Plan angegeben. 
 
 
 
Das Fassungsdatum wird ergänzt. 
 
 
 
 
Die aktuelle Flurkarte vom Vermessungsamt 
Starnberg wird in den Plan eingearbeitet. 
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nicht mehr. Wir bitten um Überprüfung, auch 
im Hinblick darauf, dass in den Festsetzun-
gen ausdrücklich auf diese Fl. Nr. Bezug 
genommen wird. 
 
5. 
Bei Festsetzung I.2.4.4 ist der Begriff Bau-
raum durch den Begriff Baugrenzen zu er-
setzen. 
 
6.  
Für die Festsetzung I 4.1 existiert keine 
Rechtsgrundlage. Für die entfallende Wald-
fläche genügt als Festsetzung die künftige 
neue Art der Nutzung. Als Hinweis wäre die 
zu rodende Fläche jedoch möglich. 
 
7.  
Rein redaktionell: Zur besseren Lesbarkeit 
empfehlen wir in 2.2.3 folgenden Zusatz zu 
ergänzen: „Als unterer Messpunkt für die 
Bemessung der Wandhöhe ist der Höhen-
bezugspunkt maßgeblich, z.B. 647 ü NN“. 
 
8. 
Wird als „freistehendes Einzelhaus“ in I.2.3.3 
auch ein Doppelhaus nach I.2.3.1 gesehen? 
 
9. 
Zu I.2.4.2 
Wir empfehlen, den Zusatz „neu“ zu strei-
chen. 
 
10. 
Ist in I 2.4.3 auch die Einfahrt der Tiefgarage 
gemeint? 
 
11. 
Zu I.3.2 
Was ist mit „im Bereich der ebenerdigen 
Zufahrt“ exakt gemeint? 
 
12. 
Insbesondere vor dem Hintergrund mögli-
cher Freistellungsverfahren sollte der Fest-
setzungsteil aus I.3.3 „und in das Gelände 
zu integrieren“ exakter formuliert werden. 
 
13. 
Sind Mauern mit einer Höhe von über 1 m, 
die nicht „zur Überwindung des Höhenunter-
schieds“ (I 4.12) notwendig sind, ebenfalls 
zulässig? 
 

 
 
 
 
 
 
Bauraum wird durch „Baugrenzen“ ersetzt. 
 
 
 
 
Die Festsetzung I 4.1 „Wald zur Rodung 
beantragt“ wird in die Hinweise übernom-
men. 
 
 
 
 
Der Zusatz „Als unterer Messpunkt für die 
Bemessung der Wandhöhe ist der Höhen-
bezugspunkt maßgeblich, z.B. 647 ü NN“ 
wird eingefügt. 
 
 
 
Es werden nur Einzelhäuser festgesetzt. 
Doppelhäuser und Hausgruppen sind unzu-
lässig. 
 
 
„Neu“ wird gestrichen. 
 
 
 
Ja, hier ist auch die Einfahrt der TG gemeint. 
 
 
 
„ebenerdig“ wird gestrichen. 
 
 
 
 
„in das Gelände zu integrieren“ wird gestri-
chen. 
 
 
 
 
 
Mauern sind nur zur Überwindung von Hö-
henunterschieden zulässig. 
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Wasserwirtschaftsamt Weilheim, Schreiben vom 12.08.2020 
 

 
Oberflächengewässer und –abfluss: 
Im Umgriff des Bebauungsplans liegen keine 
Oberflächengewässer. Überflutungen auf-
grund von Starkregen oder wildabfließen-
dem Wasser können jedoch nicht ausge-
schlossen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundwasser: 
Im Plangebiet sowie im gesamten Tutzinger 
Stadtgebiet gibt es auffällig wenig dokumen-
tierte Aufschlussbohrungen. Belastbare 
Aussagen zum Grundwasser-flurabstand 
können daher leider nicht abgegeben wer-
den. Durch die Lage am Fuße einer Gelän-
defalte ist allerdings mit Schichtenwasser, 
Quellaustritte und wild abfließendem Wasser 
zu rechnen. Bei der außergewöhnlich dün-
nen Datenlage können lediglich allgemeine 
Empfehlungen abgegeben werden. Nach der 
Ingenieur-geologischen Karte (M1:25.000) 
ist im Plangebiet folgender Baugrundtyp zu 
erwarten: „Bindige, gemischtkörnige Locker-
gesteine, mäßig bis gut konsolidiert, teils 
Sand und Kies“, welche mit folgenden Bau-
grundhinweise versehen sind: „oft wasser-
empfindlich (wechselnde Konsistenz, 
Schrumpfen/Quellen), Staunässe möglich, 
oft frostempfindlich, oft setzungsempfindlich, 
z. T. eingeschränkt befahrbar“ 
Die angesprochene Bauunterbrechung des 
vorliegenden Satzungsentwurfs (Hinweis 
11.3, letzter Absatz) ist durch qualifizierte 
Vorerkundungen und Abstimmungen zu 
vermeiden. Da ein hydrogeologisches Gut-
achten bzw. ein qualifiziertes Baugrundgut-
achten essentiell erscheinen, wird empfoh-
len, dieses spätestens bei der erneuten Aus-
legung des Bebauungsplans vorzulegen. 
Ferner wird empfohlen untersuchen zu las-
sen, inwieweit Vorkehrungen für die Überflu-
tungsvorsorge nach DWA-M119 und 
DIN1986-100 zu treffen sind. 
 
 
 
 

 
Infolge von Starkregenereignissen und 
wild abfließendem Wasser können im Be-
reich des Bebauungsplanes Überflutungen 
auftreten. Um Schäden zu vermieden sind 
bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, 
die das Eindringen von oberflächlich abflie-
ßendem Wasser in Erd- und Kellergeschos-
se dauerhaft verhindert. Eine Sockelhöhe 
von mindestens 25 cm über der Fahrbahn-
kante wird empfohlen. Kellerfenster sowie 
Kellereingangstüren sollten wasserdicht oder 
mit Aufkantungen, z.B. vor Lichtschächten 
ausgeführt werden. 
 
Grundwasser 
Der Grundwasserstand wird wegen der 
Hanglage der Bauflächen als unproblema-
tisch eingestuft.  
Ergänzung der Hinweise: „Es ist mit Hang-
schicht- und Quellwasser zu rechnen. Zu 
jedem Baugesuch wird ein geeignetes Bau-
grundgutachten empfohlen.“ 
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Bodenschutz und Altlasten: 
Im Umgriff der Änderung sind keine Altlas-
tenverdachtsflächen bekannt. Sollten bei 
Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkei-
ten auftreten, so ist das Landratsamt Starn-
berg zu informieren und das Material ggf. in 
dichten Containern zu lagern. (Ergänzung 
Hinweis 11.6 empfohlen). 
Die Festsetzung zu wasserdurchlässigen 
Belägen (4.10) sowie Tiefgaragen unter re-
kultivierbaren Flächen wird ausdrücklich be-
grüßt. Weiter wird empfohlen, grundsätzlich 
höherer Bauwerke zuzulassen bzw. die Er-
möglichung Dachflächen mehrfach zu nut-
zen (Dachterrassen, Dachbegrünungen, 
etc). 
 
Wasserversorgung und  
Wasserschutzgebiet: 
Die geplante Bebauung befindet sich nicht in 
einem Wasserschutzgebiet und ist gemäß 
Hin-weis 12 an die öffentliche Trinkwasser-
versorgung anzuschließen. 
 
Schmutzwasserbeseitigung: 
Sämtliche Bauvorhaben sind an den öffentli-
chen Schmutzwasserkanal anzuschließen. 
Die gesicherte Erschließung kann dann be-
stätigt werden, wenn der Anschluss an den 
Kanal sowie die dingliche Sicherung bei In-
anspruchnahme fremder Grundstücke si-
chergestellt ist und eine Bestätigung seitens 
des Abwasserverbandes vorliegt, dass ein 
Anschluss im Sinne der Leistungsfähigkeit 
des Kanalnetzes und der Kläranlage möglich 
ist. 
 
Niederschlagswasserbeseitigung: 
Nach den rechtlichen Vorgaben ist gesam-
meltes Niederschlagswasser vorzugsweise 
zu Versickern, wenn dem nichts entgegen-
steht. Im Zuge der für erforderlich gehalte-
nen Baugrunderkundung sollten die Mög-
lichkeiten hierfür untersucht werden. Sollte 
eine ausreichende Versickerung nicht mög-
lich sein, so werden von unserer Seite ge-
drosselte Einleitungen in den Regenwasser-
kanal empfohlen. Die Vorgaben hierfür soll-
ten durch eine Entwässerungssatzung bzw. 
durch den BBP geregelt werden. Dachbe-
grünungen, Dachterrassen, Flächenentsie-
gelung und ggf. Mulden-Rigolensysteme 
sind beliebte Bausteine eines zeitgemäßen 
Niederschlagsmanagements. Wir bitten hier-
zu um belastbare Fakten. (Durchlässigkeit 

 
Bodenschutz und Altlasten: 
Dem Wasserwirtschaftsamt liegen keine 
Informationen über Altlasten, schädliche 
Bodenveränderungen oder entsprechende 
Verdachtsflächen in diesem Bereich vor. 
Die Hinweise zu Altlasten werden ergänzt: 
„Sollten bei den Aushubarbeiten organolep-
tische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt 
werden, die auf eine schädliche Bodenver-
änderung oder Altlast hindeuten, ist unver-
züglich die zuständige Bodenschutzbehörde 
(Kreisverwaltungsbehörde) zu benachrichti-
gen (Mitteilungspflichten gem. Art.1,12Abs.2 
BayBodSchG).“ 
 
 
 
Wasserversorgung und 
Wasserschutzgebiet 
Die geplante Bebauung wird an die Trink-
wasserversorgung angeschlossen. 
 
 
 
Schmutzwasserbeseitigung 
Sämtliche Bauvorhaben werden an den öf-
fentlichen Schmutzwasserkanal angeschlos-
sen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niederschlagswasserbeseitigung 
Die Ergebnisse des Baugrundgutachtens, 
das auch für Beurteilung der Ableitung das 
Hangwassers, von möglichem Schichtwas-
ser und der Ableitung von Starkniederschlä-
gen erforderlich ist, müssen mit dem Bauan-
trag eingereicht werden. 
Erst dann kann beurteilt werden, ob die 
Möglichkeit zur Versickerung auf den Grund-
stücken besteht oder ob in den Regenwas-
serkanal des Abwasserzweckverbandes 
eingeleitet werden muss. 
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des Bodens, Stellungnahme des Abwas-
serzweckverbandes zur Einleitungsmöglich-
keit in den Regenwasserkanal). 
 
 

 
Aus der Mitte des Gemeinderates wird vorgeschlagen, die Wohneinheiten je Gebäude auf 
zwei zu beschränken.  
 
mehrheitlich abgelehnt   Ja: 4   Nein: 6   Anwesend: 10 
 

 
Unter Einbeziehung der o.g. Beschlüsse wird die Verwaltung beauftragt, ein erneutes  
Auslegungsverfahren nach § 4a Abs. 3 BauGB durchzuführen. 
 
mehrheitlich beschlossen Ja: 9  Nein: 1  Anwesend: 10   
 
 
 

TOP  7 
Antrag vom 18. Januar 2021 auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 64 
„Bahnhofstraße" Fl. Nrn. 618/4 und 618/5, Gemarkung Tutzing;  
Aufstellungsbeschluss und Billigungsbeschluss 

 
 

Beschluss: 
 
Der Bau- und Ortsplanungsausschuss fasst folgende Beschlüsse: 

 
1. Aufstellungsbeschluss: 
 
Der Bau- und Ortsplanungsausschuss beschließt die 1. Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 64 „Bahnhofstraße“, Fl. Nrn. 618/4 und 618/5, Gemarkung Tutzing. 
 
Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes werden Herr Stadtplaner Prof. Florian Burgstaller 
(München) und Frau Landschaftsarchitektin Monika Treiber (Herrsching), beauftragt. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Antragsteller einen städtebaulichen Vertrag zur 
Übernahme der Planungskosten abzuschließen. 
 
Das gesamte Verfahren, einschließlich des Satzungsbeschlusses wird an den Bau- und 
Ortsplanungsausschuss übertragen. 
 

 
2. Billigungsbeschluss 
 
Der Bau- und Ortsplanungsausschuss billigt den Bebauungsplanentwurf der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 64 „Bahnhofstraße“, Fl. Nrn. 618/4 und 618/5, Gemarkung Tutzing 
samt Begründung in der Fassung vom 09. Februar 2021. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Auslegungsverfahren nach § 13a i.V.m. § 3 Abs. 2 und  
§ 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
einstimmig beschlossen Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10   
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TOP  8 

Antrag vom 18.01.2021 auf 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 46 
„Tutzing Nordwest – östlich der Traubinger Straße, Teilbebauungsplan 10 
„Reiserbergweg/Beisele-/Bockmayrstraße“ für die Fl. Nr. 271/3 der Gemar-
kung Tutzing; Aufstellungsbeschluss 

 
 
Beschluss: 
 
Der Bau- und Ortsplanungsausschuss beschließt die 2. Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 46 „Tutzing Nordwest – östlich der Traubinger Straße, Teilbebauungsplan 10  
„Reiserbergweg/Beisele-/Bockmayrstraße“ für die Fl. Nr. 271/3 der Gemarkung Tutzing. 
 
Mit der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfes werden Herr Stadtplaner Prof. Florian 
Burgstaller (München) und Frau Landschaftsarchitektin Monika Treiber (Herrsching)  
beauftragt. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit den Bauwerbern einen städtebaulichen Vertrag zur 
Übernahme der Planungskosten abzuschließen. 
 
Das gesamte Verfahren einschließlich des Satzungsbeschlusses wird an den Bau- und  
Ortsplanungsausschuss übertragen. 
 
einstimmig beschlossen Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10   
 

 
 

TOP  9 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 104 "Schulstraße im Bereich der  
Fl. Nrn. 37/2 und 39, Gemarkung Traubing"; Aufstellungsbeschluss 

 
 
Beschluss: 
 
Der Bau- und Ortsplanungsausschuss fasst folgende Beschlüsse: 
 
1. Der Bau- und Ortsplanungsausschuss beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 104 „Schulstraße im Bereich der Fl. Nrn. 37/2 und 39 der Gemarkung Traubing“. 
 

2. Mit der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfes wird das Planungsbüro Hörner 
(Schongau) beauftragt. 
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Bauwerber einen städtebaulichen Vertrag zur 
Übernahme der Planungskosten abzuschließen.  
Dieser städtebauliche Vertrag soll einen Verweis auf einen noch abzuschließenden 
zweiten Vertrag beinhalten, der die Regelungen nach SoBoN enthält. 
 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Eigentümer des Grundstückes Fl. Nr. 39 der 
Gemarkung Traubing über eine Straßengrundabtretung entlang des Weidenweges zu 
verhandeln, damit dieser als Erschließungsstraße ausgebaut werden kann. Die Stra-
ßengrundabtretung ist im Bebauungsplan als öffentliche Verkehrsfläche aufzunehmen.  

 
einstimmig beschlossen Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10   
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TOP  10 
Antrag auf Baugenehmigung zum Neubau eines Zweifamilienhauses,  
Fl. Nr. 685/18, Gemarkung Tutzing, Pischestsriederstraße 1 

 
 

Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Baugenehmigung in der Fassung vom 20. November 2020 (Eingang bei der 
Gemeinde Tutzing am 22. Januar 2021) wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 
mehrheitlich beschlossen Ja: 9  Nein: 1  Anwesend: 10   
 

 
 

TOP  11 
Antrag auf Baugenehmigung zum Neubau eines Gewächshauses,  
Fl. Nr. 2672, Gemarkung Tutzing, Gut Rösslberg 

 
 

Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Baugenehmigung in der Fassung vom 18. Januar 2021 wird das  
gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
 
einstimmig beschlossen Ja: 9  Nein: 0  Anwesend: 9   
 
 
Herr Gemeinderat Dr. Lindl war bei der Beschlussfassung nicht anwesend.  

 
 
 

TOP  12 
Antrag auf Baugenehmigung zum Abbruch und Neubau eines  
Geflügelstalles, Fl. Nr. 2671, Gemarkung Tutzing, Gut Rösslberg 

 
 

Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Baugenehmigung in der Fassung vom 18. Januar 2021 wird das gemeindli-
che Einvernehmen erteilt.  
 
einstimmig beschlossen Ja: 9  Nein: 0  Anwesend: 9   
 
 
Herr Gemeinderat Dr. Lindl war bei der Beschlussfassung nicht anwesend.  
 

 
 

TOP  13 
Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Wohngebäudes, Fl. Nrn. 450/1 
und 413/81, Gemarkung Tutzing, Beringerweg 1 (altes Bahnwärterhaus) 

 
 

Beschluss: 
 
Die im Antrag auf Vorbescheid in der Fassung vom 22. Januar 2021 gestellten Fragen  
werden wie folgt beantwortet: 
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Lfd. 
Nr. 

Frage Beschluss / Antwort 
 

1. 
Ist das Bauvorhaben grundsätzlich planungsrechtlich 
zulässig? 

Beschluss:  Ja: 0  Nein: 10 
 Antwort: Nein 

 
 
 

2. 
Ist die Erschließung nach §§ 30, 33, 34, 35 BauGB – 
Baugesetzbuch gesichert? 

Beschluss:  Ja: 0  Nein: 10 
 Antwort: Nein 

 
 
 

3. 
Ist die geplante Erschließung bauordnungsrechtlich 
(Art. 4 BayBO) zulässig? 

Beschluss:  Ja: 0  Nein: 10 
 Antwort: Nein 

 
 
 

4. 
Ist die geplante Art der Nutzung als Wohnnutzung 
zulässig? 

Beschluss:  Ja: 0  Nein: 10 
 Antwort: Nein 

 
 
 

5. 
Ist das geplante Maß der Nutzung in Zahl der Vollge-
schosse, Grundfläche und Geschossfläche zulässig? 

Beschluss:  Ja: 0  Nein: 10 
 Antwort: Nein 

 
 
 
 

6. 
Ist die geplante Lage auf dem Baugrundstück zuläs-
sig? 

Beschluss:  Ja: 0  Nein: 10 
 Antwort: Nein 

 
 
 

 

 
Dem Antrag auf Vorbescheid in der Fassung vom 22. Januar 2021 wird das gemeindliche 
Einvernehmen verweigert. 

 
 
Begründung: 
 
1. Aus Sicht der Gemeinde Tutzing befindet sich das gegenständliche Flurstück im pla-

nungsrechtlichen Außenbereich. Eine Privilegierung oder weitere Gründe, die einen 
Neubau zulassen würden, sind der Gemeinde Tutzing nicht ersichtlich.  
 

2. Aufgrund der Lage des Flurstückes unmittelbar am Gleiskörper der Deutschen Bahn, 
sieht die Gemeinde Tutzing aus immissionsrechtlichen Gründen und aus Gründen ge-
sunder Wohnverhältnisse, eine Bebauung des Grundstückes zu Wohnzwecken als nicht 
geeignet an.  
 

3. Im Falle des Abbruches des bestehenden Gebäudes erlischt der baurechtliche Be-
standsschutz. Die Tutzinger Ortsbausatzung setzt in Art. 3 fest, dass die Mindestgröße 
von Baugrundstücken für die Errichtung von freistehenden Einzelhäusern mindestens 
600 m² betragen muss. Im Falle der Vereinigung der beiden Flurstücke 450/1 und 
413/81 würde eine Grundstücksgröße von 541 m² entstehen. Insofern ist auf dem 
Grundstück nach den Vorgaben der Tutzinger Ortsbausatzung keine Neubebauung 
möglich.  

 
einstimmig beschlossen Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10   
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TOP  14 
Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Wohnhauses mit zwei  
Wohneinheiten und zwei Einzelgaragen, Fl. Nr. 786/1, Gemarkung Traubing, 
Bayernstraße 8 

 
 
Beschluss: 
 
Die im Antrag auf Vorbescheid in der Fassung vom 18. Dezember 2020 gestellten Fragen 
werden wie folgt beantwortet: 
 

 
Lfd. 
Nr. 

Frage Beschluss / Antwort 
 

1. 
Ist das Bauvorhaben auf dem Grundstück mit einem 
Wohngebäude mit zwei Wohneinheiten zulässig? 

Beschluss:  Ja: 0   Nein: 10 
 Antwort: Nein 

 
 
 

2. 
Ist das Vorhaben mit einem zweigeschossigen Wohn-
haus, mit einem eingeschossigen, grenzständigen An-
bau zu Wohnzwecken zulässig? 

Beschluss:  Ja: 0   Nein: 10 
 Antwort: Nein 

 
 
 
 

3. 

Sind folgende Grundflächen zulässig:  
 
 

- 
Zweigeschossiges Wohngebäude mit 13,35 m x  
15 m 

Beschluss:  Ja: 0   Nein: 10 
 Antwort: Nein 

 
 
 

- 
Eingeschossiger Anbau mit 3,15 m x 9,71 m; die 
Abstandsflächen werden gemäß den aktuell gültigen 
Vorgaben des Art. 6 BayBO eingehalten.  

Beschluss:  Ja: 0   Nein: 10 
 Antwort: Nein 

 
 
 
 

- 
Ist eine Bebauung bei Gültigkeit des Vorbescheides, 
auch bei ggf. geändertem Abstandsflächenrecht auf 
Basis dieses Vorbescheids zulässig? 

Beschluss:  Ja: 0   Nein: 10 
 Antwort: Nein 

 
 
 
 

4. 
Ist eine Wandhöhe von 6,30 m für das Hauptgebäude 
sowie 3,0 m für den grenzständigen Anbau zulässig? 

Beschluss:  Ja: 0   Nein: 10 
 Antwort: Nein 

 
 
 

5. 
Ist für das Hauptgebäude ein Satteldach mit 31° Dach-
neigung zulässig? 

Beschluss:  Ja: 0   Nein: 10 
 Antwort: Nein 

 
 

6. 
Sind je Dachseite zwei Gauben zulässig, sofern diese 
den Vorgaben der gemeindlichen Ortsbausatzung ent-
sprechen? 

Beschluss:  Ja: 0   Nein: 10 
 Antwort: Nein 

 
 
 

7. Sind die dargestellten Garagen zulässig? 
Beschluss:  Ja: 0   Nein: 10 
 Antwort: Nein 

 
 
 

 
 
Dem Antrag auf Vorbescheid in der Fassung vom 18. Dezember 2021 wird das gemeindliche 
Einvernehmen nicht erteilt. 
 
 
 
 



Sitzung des  
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Begründung: 
 
Durch den Zusammenbau des beantragten Gebäudes auf dem Flurstück 786/1 mit dem be-
stehenden Gebäude auf dem Flurstück 786/2 entsteht in Verbindung mit der beantragten 
Höhe des Gebäudes ein Baukörper, der in der umgebenden Bebauung aus Sicht der Ge-
meinde keinen Bezugsfall vorweisen kann. Dadurch würde das in diesem Bereich größte 
Gebäude entstehen, das als Präzedenzfall für künftige Bebauungen herangezogen werden 
könnte. Dies ist aus Sicht der Gemeinde Tutzing städtebaulich nicht vertretbar.   
 
einstimmig beschlossen Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10   
 
 
 

TOP  15 
Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen der Tutzinger  
Ortsbausatzung zum Neubau einer Garage, Fl. Nr. 319/16, Gemarkung 
Tutzing, Waldschmidtstraße 1a 

 
 

Beschluss: 

 
Der Bau- und Ortsplanungsausschuss stimmt der beantragten isolierten Befreiung von Art. 7 
Abs. 1 der Tutzinger Ortsbausatzung dahingehend zu, dass die geplante Garage mit einem  
Flachdach anstatt eines Satteldaches ausgeführt werden kann.  
 
Auflage: Dachaufbauten und Geländer auf der Garage sind unzulässig. 
 
einstimmig beschlossen Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10   
 
 
 

TOP  16 Mitteilungen und Anfragen, Verschiedenes 
 
 

16.1   
Antrag auf isolierte Befreiung von der Festsetzung A 9.6 des Bebauungsplanes  
Nr. 92 für das Gebiet „Gröschlstraße Südost“, Gemarkung Tutzing, zur Fällung  
zweier festgesetzter Bäume; Fl. Nr. 788/3, Gemarkung Tutzing, Gröschlstraße 11 
 
Aufgrund des vorgelegten Baumgutachtens vom 07. Februar 2021 sowie aufgrund der  
Begutachtung der betreffenden Bäume durch sachkundige Mitarbeiter der Gemeindeverwal-
tung, erteilt der Bau- und Ortsplanungsausschuss aus Sicherheitsgründen eine isolierte  
Befreiung von der Festsetzung A 9.6 des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 92 zur 
Fällung der festgesetzten Buchen 1A und 1B.  
 
Gemäß den Vorgaben des Bebauungsplanes sind in Absprache mit der Gemeindeverwal-
tung adäquate Ersatzpflanzungen auf dem Grundstück Fl. Nr. 788/3 der Gemarkung Tutzing 
vorzunehmen.  
 
einstimmig beschlossen Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10   
 

 
Mit Dank für die Mitarbeit schließt 2. Bürgermeisterin Elisabeth Dörrenberg um 19:35 Uhr die 
öffentliche Sitzung des Bau- und Ortsplanungsausschusses. 
 


	FLD_sitextg
	FLD_SIDAT
	Anwesenheit
	BM_Text4
	Text
	Vorlage
	Tagesordnung
	BM_Text2
	Betreff
	Nummer
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Zu

